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Aus dem Frauenförderplan wird der Gleichstellungsplan 

 

Im Rahmen der Novellierung des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern für das Land Nordrhein-Westfalen 2016 wurde aus dem bisherigen 
Frauenförderplan ein Gleichstellungsplan und ist ein Baustein im Handlungsplan 
einer Gleichstellungsbeauftragten. Nach Maßgabe dieses Gesetzes werden 
Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen abzubauen und eine  
Chancengleichheit zu gewähren, sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
für Frauen und Männer zu verbessern.  

 

 
1. Präambel  
  

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist seit Inkrafttreten der Landesverfassung 
im Jahr 1950 noch immer nicht vollständig verwirklicht. Dies gilt auch für die 
Stadtverwaltung Wipperfürth. 
 
Hier befinden sich Frauen vor allem in den unteren Entgelt- und Besoldungs-
gruppen und sind in Führungspositionen noch kaum vertreten. 
 
Die Stadtverwaltung Wipperfürth setzt sich sowohl gegenüber ihren Beschäftig-
ten als auch in ihrer sachlichen Tätigkeit für die gleichwertige gesellschaftliche 
Teilhabe beider Geschlechter ein und trägt zum Abbau struktureller Benachteili-
gung von Frauen bei. Eine strukturelle Benachteiligung liegt dann vor, wenn sich 
eine geschlechtsneutral formulierte Regelung oder Maßnahme tatsächlich auf 
ein Geschlecht wesentlich häufiger nachteilig oder seltener vorteilhaft auswirkt 
und dies nicht durch zwingende Gründe objektiv gerechtfertigt ist. 
 
Unterschiedliche Lebenserfahrungen und Sichtweisen der Geschlechter müssen 
in alle Entscheidungsprozesse eingehen. Daher sollte Gleichstellung die Ent-
wicklung von Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen besonders von Frauen als Gemeinschaftsaufgabe fördern, die von 
allen Bereichen der Dienststelle gleichermaßen wahrzunehmen ist. 
  
Alle Vorgesetzten tragen für ihren Verantwortungsbereich die Mitverantwortung 
dafür, dass die im Gleichstellungsplan formulierten Ziele unterstützt und realisiert 
werden. 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere solche mit personeller Ver-
antwortung, sind aufgefordert, an dieser Aufgabe mitzuarbeiten. Mitarbeit bedeu-
tet für die sachlich unmittelbar zuständigen Stellen die konkrete Anwendung und 
Durchführung der Maßnahmen dieses Gleichstellungsplans, d.h. die praktische 
Umsetzung. 
 
Der Gleichstellungsplan soll dazu beitragen, die Forderungen des Grundgeset-
zes und des Landesgleichstellungsgesetzes nach Gleichbehandlung und Gleich-
stellung zu erfüllen und die vorhandenen Strukturen vor Ort so zu verändern, 
dass Frauen in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten 
sind. 
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Männer und Frauen müssen die Möglichkeit haben, familiären Aufgaben (z. B. 
Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen) ohne berufliche 
Nachteile nachzugehen.  

 
2. Geltungsbereich  

 
Der nachstehende Gleichstellungsplan gilt für die Stadtverwaltung Wipperfürth. 
 
Entsprechend dem § 2 Abs. 2 LGG soll bei der Gründung eines Unternehmens 
in Rechtsform des Privatrechts durch das Land, eine Gemeinde oder einen Ge-
meindeverband die Anwendung dieses Gesetzes im Gesellschaftsvertrag ver-
einbart werden. Gehört der Hansestadt Wipperfürth allein oder gemeinsam mit 
anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in 
einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter 
darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele dieses Gesetzes beachtet wer-
den. 
 

3. Maßnahmen auf der Steuerungsebene/Übergreifende Maßnahmen  
 
Gleichstellung ist integraler Bestandteil von Personalentwicklung und wird als 
Gemeinschaftsaufgabe definiert. Zu den Aufgaben der Steuerungsebene gehö-
ren auch geschlechtergerechte Personalentwicklungskonzepte, Aus- und Fortbil-
dungskonzepte, frauengerechte Maßnahmen, familiengerechte Arbeitszeitmodel-
le. 
 
Im Rahmen von Haushaltssicherungskonzepten, Haushaltskonsolidierung und 
anderen Personalsparmaßnahmen ist darauf zu achten, dass diese nicht zu Las-
ten der Beschäftigung von Frauen gehen. 
 
Zur Erreichung der beschriebenen Zielsetzung können auch solche Maßnahmen 
erforderlich sein, die zunächst Kosten verursachen können. 
 
Geplante umfassende Aufgabenänderungen, Arbeitsverteilung oder Organisati-
onsentwicklungen sind im Vorfeld auf ihre Auswirkungen im Hinblick auf die Be-
schäftigtenstruktur zu überprüfen. Eine Verschlechterung der Beschäftigtenstruk-
tur zum Nachteil der weiblichen Beschäftigten ist grundsätzlich auszuschließen 
bzw. durch Ausgleichsmaßnahmen abzufedern, z.B. Qualifizierung für höherwer-
tige Tätigkeiten. 
 
Gender Ansätze führen zu einer Berücksichtigung von Geschlechterverhältnis-
sen, unter Einbezug von Entscheidungsprozessen in allen Arbeitsbereichen. Un-
gleichheit der Geschlechter sollten beseitigt und innovative Strategien zur Ver-
änderung von Organisationseinheiten gefördert werden. Insbesondere im Be-
reich der Wirtschaftsförderung sollte der Gender Gedanke aufgenommen werden 
und Berücksichtigung finden. Gender Mainstreaming ergänzt und erweitert daher 
die Frauenförderung. 
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4. Stellenausschreibung  
 
Freie Stellen werden grundsätzlich auch innerhalb der Verwaltung ausgeschrie-
ben und sind den Beurlaubten ebenfalls bekannt zu geben. Zwingend muss in 
den Bereichen intern ausgeschrieben werden, in denen Frauen unterrepräsen-
tiert sind. Sind in der frei gewordenen Funktion bzw. in der vorgesehenen und 
den darunterliegenden Entgeltgruppen Frauen unterrepräsentiert, kann darüber 
hinaus außerhalb der Verwaltung öffentlich ausgeschrieben werden. 
 
Liegen nach der internen Ausschreibung keine Bewerbungen von entsprechend 
qualifizierten Frauen vor, soll die Ausschreibung einmal öffentlich wiederholt 
werden. Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer 
öffentlichen Ausschreibung abgesehen werden, insbesondere bei Stellen, die 
Anwärterinnen und Anwärter oder Auszubildende nach beendeter Ausbildung 
vorbehalten sein sollen. 
 
Die Personalverantwortlichen sind aufgefordert, Frauen bei entsprechender Qua-
lifikation verstärkt zu Bewerbungen um höherwertige Stellen zu motivieren und 
sie auf diesem Weg zu unterstützen. 
 
Die Formulierung von Ausschreibungen erfolgt grundsätzlich geschlechtsneutral. 
 
Das Anforderungsprofil einer Stelle ist klar zu beschreiben. 
 
Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind die Stellen 
einschließlich der Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen zur Be-
setzung auch in Teilzeit auszuschreiben. 
 
Stellenausschreibungen für Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
werden so gestaltet, dass Frauen sich gezielt angesprochen fühlen. Der Aus-
schreibungstext bei internen und externen Ausschreibungen wird daher um fol-
genden Zusatz ergänzt: 
 
„Bei gleicher fachlicher Eignung werden Frauen aus Gleichstellungsgründen vor-
rangig berücksichtigt, wobei die flexiblen Arbeitszeiten der Hansestadt Wipper-
fürth familienfreundliche Lösungen bieten.“ 
 
Auswahlkriterien und Einstellungstests werden auf ihre geschlechtsspezifische 
Neutralität hin überprüft. 
 
In den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindestens 
ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Vorstellungsge-
spräch einzuladen, wenn sie die geforderte formale Qualifikation für die Beset-
zung des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes erfüllen. 
 
Fragen und Anmerkungen, die geeignet sind Frauen zu benachteiligen, sind un-
zulässig. 
 
Bei Abordnungen, Umsetzungen oder Übertragung von Projektleitungen und 
Aufgaben, die dazu dienen können, Qualifikationen zu erlangen, auch wenn kei-
ne Beförderung bzw. Höhergruppierung damit verbunden ist, sind Frauen bei 
gleichwertiger Eignung für den konkreten Arbeitsplatz so lange vorrangig zu be-
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rücksichtigen, bis sie in den entsprechenden Bereichen/Funktionen und Besol-
dungs- bzw. Entgeltgruppen gleichermaßen repräsentiert sind. 
 
Eine gleiche Qualifikation liegt dann vor, wenn die Bewertungen der einzelnen 
Merkmale "Eignung – Befähigung – fachliche Leistung" in der Gesamtsicht bei 
mehreren Bewerberinnen und Bewerbern zu einem übereinstimmenden Ergeb-
nis führen, auch wenn die einzelnen Kriterien bei den Bewerberinnen und Be-
werbern unterschiedlich ausgeprägt sind. 
 
Für die Beurteilung der vorstehenden Merkmale sind ausschließlich die Anforde-
rungen des zu besetzenden Arbeitsplatzes oder des zu vergebenden Amtes 
maßgeblich. Bei der Qualifikationsbeurteilung sollen Erfahrungen und Fähigkei-
ten aus der Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen und ehrenamtlichen 
Tätigkeiten einbezogen werden, soweit diese für die zu übertragende Aufgabe 
von Bedeutung sind. 
 
Vorangegangene Teilzeitbeschäftigungen, Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 
und Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung auf Grund der Betreuung 
von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen dürfen nicht nachteilig berück-
sichtigt werden. Familienstand, Einkommensverhältnisse des Partners oder der 
Partnerin und die Zahl der unterhaltsberechtigten Personen dürfen nicht berück-
sichtigt werden. 
 
Bei ansonsten gleicher Qualifikation für Leitungs- und Führungsaufgaben können 
Engagement und Sensibilität für den Themenbereich der Gleichstellung von Frau 
und Mann ausschlaggebend sein. 
 

5. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
5.1 Allgemeines 
 
Die Hansestadt Wipperfürth erleichtert ihren Beschäftigten mit betreuungsbedürf-
tigen Kindern/Angehörigen die Vereinbarkeit von beruflichem Engagement und 
familiären Aufgaben, indem sie im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen 
oder sonstigen Regelungen Arbeitszeiten ermöglicht, die eine Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtern, soweit zwingende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen. Dies kann durch Beurlaubung und vorübergehende Arbeitszeitredu-
zierung erreicht werden mit dem Ziel, familienbedingte Ausfallzeiten so gering 
wie möglich zu halten. 
 
Insbesondere Alleinerziehenden und Auszubildenden mit Kindern soll eine Bei-
behaltung des Beschäftigungsverhältnisses bei der Hansestadt Wipperfürth er-
möglicht werden. 
 
Um die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern, begrüßt 
die Hansestadt Wipperfürth, wenn männliche Beschäftigte die Möglichkeiten der 
Arbeitszeitgestaltung und Beurlaubung verstärkt in Anspruch nehmen. 
 
Alle Beschäftigten werden durch den Personalservice über die gesetzlichen und 
tarifvertraglichen Bestimmungen bezüglich der Beurlaubung (z.B. bei der Be-
treuung von Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen), der Reduzierung der Ar-
beitszeiten, der flexiblen Gestaltung der Arbeitszeiten sowie über die persönli-
chen, finanziellen und beruflichen Konsequenzen beraten und informiert. 
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Mit Männern und Frauen, die in Elternzeit oder Beurlaubung gehen, werden Per-
sonalgespräche geführt, die auf die Bedeutung der kontinuierlichen Erwerbsbio-
grafie hinweisen und den Erhalt und die Weiterentwicklung ihrer Qualifikation 
über den Zeitraum der Elternzeit oder Beurlaubung zum Ziel haben. 
 
Wenn dies im entsprechenden Personalgespräch vereinbart wurde, informieren 
Vorgesetzte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit bzw. in Beurlau-
bung regelmäßig über wichtige Veränderungen im Aufgabengebiet. 
 
In den vergangenen Jahren haben bei der Stadtverwaltung auch Väter die Mög-
lichkeit genutzt Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Eine positive Entwicklung wird 
sichtbar: Männer erkennen die Möglichkeit, die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf als Gewinn für sich zu entdecken. Der Arbeitgeber bietet vielfältige Mög-
lichkeiten, um diese Attraktivität weiter voranzutreiben. 
 
Seit dem 26.06.2018 gibt es eine Dienstvereinbarung zur Telearbeitszeit. Im 
Rahmen dieser Dienstvereinbarung ermöglicht die Hansestadt Wipperfürth ihren 
Mitarbeitern die Teilnahme an der Telearbeit mit einem Zeitanteil von bis zu 50% 
der regelmäßigen persönlichen Arbeitszeit.  
 
5.2 Teilzeit 
 
Bei Anträgen auf Teilzeit wird entsprechend der beamten- und tarifrechtlichen 
Bestimmungen im Sinne des § 13 LGG verfahren. 
 
Nach Maßgabe des § 13 Abs. 6 LGG bzw. 14 Abs. 3 LGG sind qualifizierte Er-
satzkräfte zu stellen. Dies kann geschehen durch befristete Arbeitsverhältnisse, 
Job-Rotation oder erziehungsgeldunschädliche Beschäftigung von Beurlaubten. 
 
Im Falle einer Rückkehr in Teilzeit der beurlaubten Stelleninhaberin / des beur-
laubten Stelleninhabers ist der Ersatzkraft die verbleibende Arbeitszeit vorrangig 
anzubieten. 
 
Entstehen durch Arbeitszeitreduzierungen oder organisatorische Veränderungen 
Stellenreste, sind diese vorrangig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anzubie-
ten, die sich in Elternzeit befinden bzw. beurlaubt sind, um so einen stufenwei-
sen Wiedereinstieg zu ermöglichen. 
 
Die Sicherstellung einer Vertretung oder zügigen Wiederbesetzung dieser Stel-
len sind Maßnahmen, um eine positive Haltung gegenüber der Beschäftigung 
von jungen Frauen und Müttern sowie engagierten Vätern bei Kolleginnen und 
Kollegen und Vorgesetzten zu erreichen. Dies gilt möglichst für die Zeit des Mut-
terschutzes, zwingend für die Zeit der Elternzeit und ggf. der anschließenden 
Beurlaubung. Die Abwesenheit wegen Mutterschutz, Elternzeit oder Beurlaubung 
darf nicht zu einer unvertretbaren Mehrbelastung der übrigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter führen. 
 
Beschäftigte, die eine Teilzeitbeschäftigung beantragen, sind in einem ausführli-
chen Gespräch auf die Folgen der ermäßigten Arbeitszeit, insbesondere auf die 
beamten-, arbeits-, versorgungs- und rentenrechtlichen Folgen, hinzuweisen. 
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Alle Arbeitsplätze sind grundsätzlich teilbar. Dies gilt auch für Leitungsfunktio-
nen. 
 
Die Inanspruchnahme familienfreundlicher Arbeitszeiten durch Eltern wird er-
leichtert. Bei der Gestaltung von Dienst- und Urlaubsplänen sollen die Belange 
von Eltern vorrangig berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte Eltern schul-
pflichtiger Kinder die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Arbeitszeit an die 
Schulferien anzupassen und entsprechende befristete Verträge (87 %-Verträge) 
abzuschließen, soweit zwingende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
 
Teilzeitbeschäftigten werden die gleichen beruflichen Entwicklungs- und Fortbil-
dungschancen eingeräumt wie Vollzeitbeschäftigten. Eine unterschiedliche Be-
handlung ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe diese rechtfertigen. 
Eine schriftliche Begründung gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten ist er-
forderlich. 
 
Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nachteilig auf das berufliche Fortkommen 
und die dienstliche Beurteilung auswirken. Insbesondere dürfen bei Beförderun-
gen und Höhergruppierungen keine Nachteile aus einer Teilzeitbeschäftigung 
entstehen. 
 
5.3 Beurlaubung 
 
Bei Anträgen auf Beurlaubung wird entsprechend der beamten- und tarifrechtli-
chen Bestimmungen im Sinne des § 14 LGG verfahren. 
 
Nach Ablauf der Beurlaubung werden die Beschäftigten nach Maßgabe des Be-
soldungs- bzw. Tarifrechts mindestens zu den gleichen Bedingungen wie vor 
dem Antritt des Urlaubs weiter beschäftigt. 
 
Mit den Beschäftigten sind rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlaubung Beratungs-
gespräche durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung zu 
führen, in denen sie über die Möglichkeiten ihrer Beschäftigung informiert wer-
den. 
 
Beurlaubte Beschäftigte können an Personalversammlungen und sonstigen Ge-
meinschaftsveranstaltungen teilnehmen und sollen hierüber von der Personal-
verwaltung bzw. dem Personalrat rechtzeitig und ausführlich informiert werden. 
 
Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sollen weiterhin beurlaubten Beschäf-
tigten insbesondere Urlaubs- und Krankheitsvertretungen vorrangig vor externen 
Bewerberinnen und Bewerbern angeboten werden. 
 
Einmal jährlich werden die beurlaubten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu einer 
Informationsveranstaltung eingeladen, um insbesondere über organisatorische 
und personelle Veränderungen sowie andere aktuelle Entwicklungen zu informie-
ren. 
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6. Fortbildung 

Fortbildungsmaßnahmen werden bei der Hansestadt Wipperfürth im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten bewilligt, wenn diese im dienstlichen Interesse liegen. 
 
Vorgesetzte unterstützen die Fort- und Weiterbildungsbemühungen von Frauen 
und Männern gleichermaßen und motivieren ggf. Frauen besonders. 
 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sind dienstliche Veranstaltungen im 
Sinne des Dienstunfallrechts. Durch eine Teilnahme entstehende Fahrtkosten 
werden auch den beurlaubten Kräften erstattet. 
 
In Führungs- und Führungsnachwuchskräfteseminaren sind u.a. auch die The-
menstellungen 

 
- Gleichstellung von Frau und Mann 
- Personalentwicklung / Frauenförderung  
- Themen des Gender Mainstreaming 
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
- Vermeidung von sexueller Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz 
- Maßnahmen der Gesundheitserhaltung/Gesundheitsförderung  
 

ausdrücklich zu behandeln. Mit Referentinnen und Referenten sind entsprechen-
de Konzepte abzustimmen. Frauen sind verstärkt als Leiterinnen und Referen-
tinnen für Fortbildungsmaßnahmen einzusetzen, sofern nicht bereits ein ausge-
wogenes Verhältnis von Frauen und Männern erreicht wurde. 
 
Die Teilnahme an entsprechenden Seminaren ist für alle Führungskräfte verbind-
lich. Für die Übernahme von Führungsaufgaben ist sie Voraussetzung. War die 
Teilnahme ohne Verschulden der Bewerberin oder des Bewerbers nicht möglich, 
wird sie bei Auswahl der Bewerberin oder des Bewerbers schnellstmöglich 
nachgeholt. 
 
Neben den Seminaren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen auch Seminare 
speziell für Frauen angeboten werden (Wen-Do-Kurse). Diese sind gesondert 
anzukündigen. 
 

7. Zahlen/Daten/Fakten 
(in Klammen sind die Daten nach dem FFP 2016 nachrichtlich aufgeführt) 
 
Entsprechend dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden die 4 Laufbahn-
gruppen des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes in 2 Lauf-
bahngruppen neu geordnet: Laufbahngruppe I (einfacher und mittlerer Dienst) 
und Laufbahngruppe II (gehobener und höherer Dienst). 
Zur besseren Vergleichbarkeit und größeren Aussagekraft der Statistik wird wei-
terhin eine Unterscheidung zwischen den ehemaligen Laufbahngruppen vorge-
nommen. 
 
Wie der beigefügten Statistik zu entnehmen ist, arbeiteten am 31.12.2018 136 
(117) Frauen und 89 (91) Männer bei der Hansestadt Wipperfürth, 57,87 % 
(56,25 %) der Beschäftigten sind Frauen. Dies ist, für sich betrachtet, positiv zu 
bewerten.  
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Die meisten weiblichen Beschäftigten befinden sich in den mittleren Entgelt- bzw. 
Besoldungsgruppen. Im Bereich des ehem. höheren Dienstes und der Entgelt-
gruppe 14 ist eine Frau (2015: 0) vertreten, im Bereich des ehem. gehobenen 
Dienstes und der vergleichbaren Entgeltgruppen liegt die Frauenquote bei 53,16 
% (46,38 %). 
 
Die frauenspezifische Problematik liegt bei der Hansestadt Wipperfürth in der 
Personalstruktur. Im Bereich des höheren Dienstes bzw. der entsprechenden 
Entgeltgruppen ist derzeit eine Frau beschäftigt aber zum Stichtag 31.12.2018 
noch nicht erfasst ist. In der Laufbahn des ehem.  gehobenen Dienstes und in 
den entsprechenden Entgeltgruppen ist der Frauenanteil in den Spitzenämtern 
im Verhältnis zum Frauen-Männer-Anteil ausgeglichen werden., im Vergleich zu 
2015 konnte der Frauenanteil um 6,78 Prozentpunkte auf 53,16 % gesteigert 
werden.  Anders sieht es im Bereich des ehem. mittleren und ehem. einfachen 
Dienstes und den vergleichbaren Entgeltgruppen aus. Hier liegt der Frauenanteil 
mit 61,15 % (63,33 %) bzw. 57,87 % (56,25 %) weit über 50 %. 
 
Bei der Besetzung von Stellen im ehem. höheren Dienst bzw. der vergleichbaren 
Entgeltgruppen sowie denen mit Leitungs- und Führungsfunktionen und bei Be-
förderungen bzw. Höhergruppierungen wird wie bisher ganz besonders auf die 
konsequente Einhaltung und Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes 
und dieses Frauenförderplanes geachtet. 
 
Eine realistische Prognose über die Veränderung der Frauenanteile in den ein-
zelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen kann aus den nachfolgend erläuterten 
Gründen nicht erfolgen. 
 
Durch Sparzwänge, Wirtschaftlichkeitserwägungen und sonstige Umstrukturie-
rungsmaßnahmen bedingt, werden auch zukünftig nicht alle freiwerdenden Stel-
len wiederbesetzt. Oftmals greifen vor allem beim Freiwerden von Leitungsfunk-
tionen organisatorische Maßnahmen, wie z. B. die Zusammenlegung von Äm-
tern. 
 
Als ein Unsicherheitsfaktor ist die Entscheidung von Beurlaubten zu sehen, ob 
und in welchem Umfang sie die Arbeit wiederaufnehmen wollen. Die entspre-
chende Statistik in der Anlage macht die Problematik deutlich. 
 
Jede konkrete Prognose auf der Basis solch unberechenbarer Faktoren wäre un-
realistisch und wenig hilfreich. 
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8. Ziele 
 
8.1 Stellenbesetzungen 
 
Langfristig wird weiterhin eine Parität bei der Besetzung folgender Stellen ange-
strebt: 
 
8.1.1  ehem. höherer Dienst (ab A 13/Entgeltgruppe 13) 

 
Es wird angestrebt den Frauenanteil in Führungspositionen weiter zu 
erhöhen. Die nächsten zu besetzenden Stellen sollen bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung an Frauen vergeben werden.  

 
8.1.2 ehem. gehobener Dienst (ab A 11/Entgeltgruppe 11) 
 

In diesen Besoldungs- und Entgeltgruppen befinden sich 34 Männer 
und 17 Frauen. Es wird angestrebt, in den nächsten fünf Jahren  - unter 
Berücksichtigung der Haushaltslage - bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung mehr Frauen in diese Gruppen zu befördern 
bzw. höher zu gruppieren als Männer. Notwendige Qualifizierungen 
werden angeboten. 

 
8.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 
Gesundheitsmanagement zielt auf das physische sowie psychische Wohlbefin-
den ab, wodurch eine Gesunderhaltung einer jeden Mitarbeiterin und Mitarbei-
ters gefördert werden soll.  
 
Grundlage des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) ist die gesetzli-
che Verpflichtung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und zum betrieblichen 
Eingliederungsmanagement (BEM) sowie die freiwilligen Leistungen des Arbeit-
gebers zur betrieblichen Gesundheitsförderung. 
 
Bei der Hansestadt Wipperfürth werden der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
(Gefährdungsbeurteilungen, arbeitsmedizinische Untersuchungen, Impfungen, 
persönliche Schutzausrüstung usw.) sowie das BEM seit vielen Jahren aktiv ge-
lebt.  
 
Auch die Gesundheitsförderung hat einen sehr hohen Stellenwert. Kooperatio-
nen mit Fitnessstudios, YogaRaum und Rückenzentrum gehören ebenso dazu 
wie Gesundheitstage oder gesunde sowie bewegte Mittagspausen, Massagen, 
verschiedene Kursangebote (Yoga, Rückenschule), Schnupperkurse etc. werden 
regelmäßig angeboten. 
 
Das Angebot eines psychologischen Dienstes, der bei beruflichen aber auch pri-
vaten Problemen in Anspruch genommen werden kann, rundet das Angebot ab.  
 
Das Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Gesundheitsangebo-
ten ist seit Einführung der Angebote sehr groß und wird von diesen positiv be-
wertet. Aufgrund einer Mitarbeiterbefragung beim Gesundheitstag im Jahr 2018 
können gezielt Angebote zur Förderung der Gesundheit durchgeführt und wei-
terentwickelt werden. 
 



 11 

Wie jede wirkungsvolle Maßnahme, ist auch das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement nicht zum Nulltarif zu haben. Die Umsetzung erfordert sowohl perso-
nelle als auch finanzielle Ressourcen.  

 
9. Berichtspflicht 

 
Nach Ablauf des Gleichstellungsplanes ist ein Bericht über die Personalentwick-
lung und die durchgeführten Maßnahmen zu erarbeiten und dem Rat mit der 
Fortschreibung des Gleichstellungsplanes vorzulegen. 
 
Der Bericht muss auch die Gründe enthalten, die evtl. zu ergänzenden Maß-
nahmen während der Laufzeit dieses Gleichstellungsplanes geführt haben. 
 
Dieser Bericht ist den Beschäftigten der Hansestadt Wipperfürth bekannt zu ma-
chen. 
 
Jeweils mit der Vorlage des Stellenplanentwurfs ist dem Unterausschuss „Per-
sonal“ ein Zwischenbericht zu erstatten. 
 
 

10. Inkrafttreten 
 
Der Gleichstellungsplan tritt am Tag nach der Verabschiedung durch den Rat in 
Kraft und gilt für fünf Jahre. 
 
Er ersetzt den Gleichstellungsplan vom 05.07.2016. 


